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1.1. Produktidentifikator 

Lipo Stop 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Telefon: 
E-Mail:

1.4. Notrufnummer: 

Firmenname: Vierol AG
Straße: Karlstrasse 19
Ort: D-26123 Oldenburg

+49 (0) 441 – 210 20 – 0 Telefax: +49 (0) 441 – 210 20 –111
info@vierol.de

Giftnotruf Freiburg: +49 (0) 761 / 19240 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]. Das 
Gemisch unterliegt der Kosmetikverordnung. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

3.2. Gemische 

Weitere Angaben 
Das Produkt ist nach den Verordnungen (EG) Nr. 1223/2009 und (EG) Nr. 1272/2008 von der 
Gefahrstoffkennzeichnung ausgenomen. 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. 

Nach Einatmen 
nicht anwendbar 

Nach Hautkontakt 
nicht anwendbar 

Nach Augenkontakt 
Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 
und Augenarzt aufsuchen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen. 

Nach Verschlucken 
Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). 
Sofort Arzt hinzuziehen. 
Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. 
Kein Erbrechen herbeiführen. 

5.1. Löschmittel 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
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Geeignete Löschmittel 
alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Löschpulver, Wassernebel 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 

Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschüttetes Produkt. 
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung: siehe Abschnitt 13 
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 
Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich. 

Weitere Angaben zur Handhabung 
Keine besonderen Handhabungshinweise erforderlich. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
Aufbewahren gemäß: Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 
Lagertemperatur von °C 5 bis °C 25. 
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter nach 
Produktentnahme immer dicht verschließen. 

Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 
sind) 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 
nicht anwendbar 

Augen-/Gesichtsschutz 
Augenschutz: nicht erforderlich. 

Handschutz 
Handschutz ist nicht erforderlich 

Körperschutz 
Körperschutz: nicht erforderlich. 

Atemschutz 

nicht anwendbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

Vierol AG
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9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand: 
Farbe: 
Geruch: 

viskos 
weiß 
charakteristisch 

Prüfnorm 

pH-Wert (bei 20 °C): 9,5 - 10,5 5%ige wässrige Lösung 

Zustandsänderungen 

Schmelzpunkt: 

Siedebeginn und Siedebereich: 

Sublimationstemperatur: 

Erweichungspunkt: 

Pourpoint: 

Flammpunkt: 

Untere Explosionsgrenze: 

Obere Explosionsgrenze: 

nicht bestimmt 

> 100 °C

nicht bestimmt 

~ 35 °C 

nicht bestimmt 

nicht anwendbar DIN 53213 

Dichte (bei 20 °C): ~0,45 g/cm³ DIN 53217 

Lösemitteltrennprüfung: <3 % (Landtransport (ADR/RID)) 

10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

nicht anwendbar 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch 
stabil. 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
nicht anwendbar 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Reiz- und Ätzwirkung 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Sensibilisierende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

Vierol AG
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Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlung 
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. 

Abfallschlüssel Produkt 
070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 

Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g. 

Abfallschlüssel Produktreste 
070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 

Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g. 

Abfallschlüssel ungereinigte Verpackung 
070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 

Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 
Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden . 
Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen . 

Landtransport (ADR/RID) 

14.1. UN-Nummer:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften . 

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:  

14.3. Transportgefahrenklassen: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4. Verpackungsgruppe:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Binnenschiffstransport (ADN) 

14.1. UN-Nummer:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften . 

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4. Verpackungsgruppe:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Seeschiffstransport (IMDG) 

14.1. UN-Nummer:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften . 

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.3. Transportgefahrenklassen:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.4. Verpackungsgruppe:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 

14.1. UN-Nummer:  Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften . 

14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung:  

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
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14.3. Transportgefahrenklassen: 

14.4. Verpackungsgruppe: 

14.5. Umweltgefahren 

UMWELTGEFÄHRDEND: 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

nein 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
nicht anwendbar 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften 

Wassergefährdungsklasse: 
Status: 

Zusätzliche Hinweise 

1 - schwach wassergefährdend 
Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten! 

Weitere Angaben 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 
vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 
Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 
neue Material übertragen werden. 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
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